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80. Jahrgang

Montag, 1. Juli 2024

B 1179

Bekanntmachung
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 151,  

Ehemalige Bahnflächen südlich der Ladehofstraße
Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 02.07.2024 bis einschließlich 02.08.2024

Am 11.06.2024 hat der Ausschuss für 
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungs-
fragen beschlossen, den Entwurf der 
1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 151, Ehemalige Bahnflächen südlich 
der Ladehofstraße zusammen mit der 
Begründung einschließlich Umweltbe-
richt im Internet zu veröffentlichen  
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Veröffentlichung der Unterlagen 
findet in der Zeit vom 02.07.2024 bis 
einschließlich 02.08.2024 unter  
www.regensburg.de/beteiligung-bebau-
ungsplan-flaechennutzungsplan
statt.

Zusätzlich wird eine öffentliche Aus-
legung bei der Stadt Regensburg, 
Stadtplanungsamt, D.-Martin-Luther-
Str. 1, Zimmer Nr. 2.17, von Montag bis 
Mittwoch von 8.30 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 
8.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 
12.00 Uhr ermöglicht.
Bitte beachten Sie, dass sich dieser 
Raum im Bürger- und Verwaltungszen-
trum, D.-Martin-Luther-Str. 3 (Treppen-
haus E) befindet.

Ansprechpartner
Sylvia Paur
Telefon: (0941) 507-2617
Fax: (0941) 507-4619
E-Mail: paur.sylvia@regensburg.de

Während dieser Frist bitten wir, Stel-
lungnahmen möglichst in elektronischer 
Form zu übermitteln. Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
soll sich im Wesentlichen auf das Gebiet 
im südöstlichen Bereich des Gleisdrei-
eckes (Kreuzungsbereich der Bahnlinien 
Regensburg – München, München – Hof 
und Regensburg – Hof), westlich des 
Hohen Kreuzes, nördlich des Kaser-
nenviertels, südöstlich der ehemaligen 
Zuckerfabrik und südlich der Straße An 
der Irler Höhe beziehen und beinhaltet 
die teilweise Neuordnung der im Bereich 
des Gleisdreieckes liegenden ökolo-
gischen Ausgleichsfläche (Sicherung im 
städtebaulichen Vertrag). Diese Fläche 
soll überwiegend auf Flächen nördlich 
des Osthafens zwischen Äußerer Wiener 
Straße und Donau verlegt, sowie auf 
einer kleineren Fläche im Gleisdreieck 
(Teilfläche der bisherigen Ausgleichs-
fläche) verbleiben. Die Flächen sind 
darüber hinaus aus den veröffentlichten 
Unterlagen zu ersehen.

Wesentliche umweltbezogene Stellung-
nahmen liegen mit aus.

Als umweltbezogene Information ist der 
Umweltbericht verfügbar.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) in Verbindung mit 
§ 3 BauGB und dem Bayerischen Daten-
schutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-
mationspflichten im Bauleitplanverfah-
ren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Regensburg, 24.06.2024

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Die Stadt Regensburg, Umweltamt, er-
teilte der Firma Sometal GmbH, Zweig-
niederlassung Regensburg, mit Bescheid 
vom 18.03.2022, Az. 31.1/Gr/Äußere 
Wiener Str. 24, die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zur wesent-
lichen Änderung und zum Betrieb einer 
Anlage zur zeitweiligen Lagerung und 
zum Umschlag von Eisen- und Nichtei-
senschrotten (nicht gefährlichen Abfällen) 
im vereinfachten Verfahren. Mit Bescheid 
vom 15.05.2024, Az. 31.1/Gr/Sometal Er-
weiterung, erteilte die Stadt Regensburg, 
Umweltamt, die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung zur wesentlichen Än-
derung und zum Betrieb der vorgenann-
ten bestehenden Anlage zur zeitweiligen 
Lagerung und zum Umschlag von Eisen- 
und Nichteisenschrotten. 

Gemäß § 10 Abs. 7 BImSchG wird die 
Genehmigung hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Der verfügende Teil des Genehmi-
gungsbescheides lautet: 

Firma Sometal GmbH, Zweigniederlas-
sung Regensburg, erhält nach Maßgabe 
der nachstehenden Ziffer III. die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung für 
eine wesentliche Änderung der beste-
henden Anlage zur zeitweiligen Lage-
rung und zum Umschlag von Eisen- und 
Nichteisenschrotten (nicht gefährlichen 
Abfällen) auf festgelegten Flächen am 
Standort auf dem Grundstück in Re-
gensburg, Äußere Wiener Straße 24, 
Fl. Nrn. 317/31 und 317/86 der Gemar-
kung Irl. 
Die wesentliche Änderung umfasst
– die Erweiterung der Freilagerfläche,
– die Erhöhung der Gesamtlagerkapazität,
–  die Erhöhung der Jahresumschlag-

menge,
–  die Inbetriebnahme einer Baggeran-

bauschere und Sortierung von Schrott 
sowie

–   die Inbetriebnahme eines zusätzlichen 
Mobilbaggers.

Gemäß § 13 BImSchG schließt die vorlie-
gende Genehmigung folgende behörd-
liche Entscheidungen mit ein:
• die Baugenehmigung nach Art. 59 

BayBO und 
• die Erlaubnis zum Errichten von An-

lagen im 60 Meter Bereich der Donau 
gem. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayWG 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Ge-
nehmigungsbescheides lautet: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einle-
gung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen.
Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Stadt Regensburg) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 

infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Der Genehmigung liegen die mit Geneh-
migungsvermerk vom 18.03.2022 verse-
henen Planungsunterlagen, erweitert um 
die Unterlagen mit dem Genehmigungs-
vermerk vom 15.05.2024 zugrunde, 
welche Bestandteil des Bescheides sind. 
Der Genehmigungsbescheid ist mit 
Nebenbestimmungen verbunden. Die 
Auflagen beinhalten die immissions-
schutzrechtlichen Anlagenkenn- und 
Betriebsdaten, sowie insbesondere 
Festlegungen zum Lärmschutz, zur Ab-
fallwirtschaft, zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen, zur Entwässerung, 
zum Hochwasserschutz (Überschwem-
mungsgebiet), zum Baurecht, zum 
Brandschutz, zum Arbeitsschutz und der 
Betriebssicherheit, des bayernhafens 
und Festlegungen allgemeiner Art. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungs-
bescheides kann in der Zeit vom 
02.07.2024 bis einschließlich 16.07.2024 
beim Umweltamt der Stadt Regensburg, 
Bruderwöhrdstraße 15 b, 2. Stock, Zim-
mer 2.014, während der Dienststunden 

Montag bis Mittwoch von   
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr,
Donnerstag   
8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und  
15.00 Uhr bis 17.30 Uhr und
Freitag     
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

eingesehen werden.

Der Bescheid und seine Begründung 
können bis zum Ablauf der Klagefrist 
von den Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, schriftlich bei der Stadt 
Regensburg, Umweltamt, Bruderwöhrd-
straße 15 b, 93055 Regensburg angefor-
dert werden. 

Bekanntmachung

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Erteilung der Genehmigung für die wesentliche Änderung einer  

Anlage zur zeitweiligen Lagerung, Behandlung und zum  
Umschlag von Eisen- und Nichteisenschrotten (nicht gefährlichen Abfällen)  

am Standort Äußere Wiener Str. 24 in Regensburg
Vorhabensträgerin: Firma Sometal GmbH, Zweigniederlassung Regensburg
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Hinweise zu Zustellung und Klagefrist: 

–  Die Zustellung des Genehmigungsbe-
scheides an die Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. 

–  Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbe-
teiligung keine Einwendungen erhoben 

haben, als zugestellt. Die Klagefrist 
beginnt am Tag nach dem Ende der 
Auslegungsfrist, also am 17.07.2024 
und endet am 16.08.2024. 

Diese Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Regensburg 
unter http://www.regensburg.de/rathaus/
aktuelles/amtsblatt und unter dem Pfad 
http://www.regensburg.de/rathaus/aem-
teruebersicht/direktorium-3/umweltamt/

bekanntmachungen online einsehbar. 
Regensburg, 24.06.2024
Stadt Regensburg 
Umweltamt
Im Auftrag 

Wittmann
Oberrechtsrätin

Vorbemerkung
Aufgrund der Wetter- und Hochwasser-
situation im Zeitraum vom 31. Mai 2024 
bis 10. Juni 2024 kam es im Stadtgebiet 
von Regensburg in Folge übersättigter 
Böden und überlasteter Kanäle in vielen 
Gebäuden zu Schäden an Hausrat infol-
ge hereindrückenden Wassers (insbeson-
dere aufsteigendes Grundwasser oder 
Rückstau).
 
Die vom Freistaat Bayern nach der am 
31. Mai 2024 in Kraft getretenen „Richtli-
nie über die Soforthilfe „Haushalt/Haus-
rat“ und „Ölschäden an Gebäuden“ zur 
Bewältigung der Folgen des Hochwas-
sers im Juni 2024“ gewährten staatlichen 
Soforthilfen „Haushalt/Hausrat“ werden 
nur bei Grundwasser, das zunächst an 
die Oberfläche getreten ist und dann von 
außen, also oberirdisch, in die Immobilie 
eingedrungen ist, gewährt. Wenn Wasser 
aufgrund von steigendem Grundwas-
ser in die Immobilie eingedrungen ist 
(durch die Bodenplatte, die Wände oder 
Öffnungen wie etwa Abwasserleitungen) 
liegen die Voraussetzungen für die 
Gewährung der staatlichen Soforthilfen 
„Haushalt/Hausrat“ dagegen nicht vor.

Die Stadt Regenburg möchte geschä-
digten privaten Regensburger Haus-
halten aber auch in diesen Fällen Hilfe 
zur Bewältigung der Folgen des Ende 
Mai/ Anfang Juni 2024 stattgefundenen 
Unwetterereignisses anbieten. Nach 
Maßgabe dieser städtischen Richtlinie 
(analog zur Richtlinie des Freistaats Bay-

Richtlinie der Stadt Regensburg über Zuwendungen  
an Privathaushalte infolge des Unwetterereignisses  

Ende Mai / Anfang Juni 2024
vom 20. Juni 2024

ern) gewährt sie deshalb ohne Rechts-
pflicht im Rahmen der verfügbaren, bei 
der Stadt Regensburg eingegangenen 
Spenden für die Hochwasseropfer 
städtische Zuwendungen ausschließlich 
für Hausratschäden, die nicht durch 
Überflutungen sondern durch von unten 
ins Gebäude eindringendes Grundwasser 
entstanden sind.

 1.   Allgemeine Regelungen 
Auf die Zuwendung besteht kein 
Rechtsanspruch.
Die Zuwendungen werden im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel 
(Spendenmittel) gewährt.

 2.   Zweck und Gegenstand der  
Zuwendung
Hausrat, der im Zeitraum vom 
31. Mai bis 10. Juni 2024 aufgrund 
der Hochwasser- und Starkregensi-
tuation durch aufsteigendes Grund-
wasser oder Rückstau zu Schaden 
gekommen ist, soll so ersetzt werden 
können, dass die betroffenen privaten 
Haushalte zeitnah mit den zum Leben 
notwendigsten Haushaltsgegenstän-
den ausgestattet sind. 

 3.    Zuwendungsempfänger/begüns-
tigte Personen
Zuwendungsempfänger sind private 
Haushalte, die infolge der Unwet-
terereignisse Ende Mai / Anfang 
Juni 2024 durch aufsteigendes und 
von unten in das Gebäude eindrin-
gendes Grundwasser einen Schaden 

an ihrem Hausrat erlitten haben.
Als Zuwendungsempfänger können 
sowohl Mieter als auch selbstnutz-
ende Eigentümer des geschädigten 
Anwesens in Frage kommen.

 4.  Zuwendungsvoraussetzungen
Voraussetzung für die Gewährung 
der Zuwendung ist, dass die Mittel 
zur Ersatzbeschaffung für die durch 
das Unwetterereignis zerstörten oder 
unbrauchbar gewordenen Haushalts-
gegenstände verwendet werden.

 5.  Art und Umfang der Zuwendung
Die Zuwendung wird als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss zur Projektförde-
rung im Wege einer Festbetragsfinan-
zierung gewährt.
Zuwendungsfähig sind alle zur 
Ersatzbeschaffung des Hausrats 
notwendigen Ausgaben.
Die Höhe der Zuwendung beträgt bis 
zu 5.000 €.
War der Schaden versicherbar und 
wurde hierfür keine Versicherung 
mit Elementarschadenzusatz abge-
schlossen, beträgt die Hilfeleistung 
50 % der zuwendungsfähigen Ko-
sten, insgesamt maximal 2.500 €.

 6.  Mehrfachförderung
Die Zuwendung wird bei eventueller 
Gewährung weiterer finanzieller Hilfen 
für denselben Zweck angerechnet. 
Die Summe aus städtischer Hilfe, Ver-
sicherungsleistungen und sonstigen 
Hilfen darf den tatsächlich entstan-
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denen Schaden am Hausrat nicht 
übersteigen, anderenfalls wird die 
Städtische Zuwendung entsprechend 
gekürzt.

 7.  Antrag, Bewilligung, Auszahlung
Für den Antrag ist das von der Stadt 
Regensburg bereitgestellte Formular 
„Antrag auf Gewährung einer städ-
tischen Zuwendung für Hausrat für 
Privathaushalte“ zu verwenden.
Der Zuwendungsantrag ist zugleich 
Auszahlungsantrag und Verwen-
dungsbestätigung.
Der Antrag ist bis spätestens 31. Au-
gust 2024 bei der zuständigen Bewil-
ligungsstelle:
Stadt Regensburg,
Amt für Stadtentwicklung,
D.-Martin-Luther-Str. 1,
93047 Regensburg,
einzureichen.
Die Bewilligungsstelle prüft den 
Antrag. Bei Vorliegen der Anspruchs-
voraussetzungen erlässt sie den 
Förderbescheid und zahlt die Zuwen-
dung aus.

 8.  Verwendungsbestätigung, Prüfung
Der Schaden ist in geeigneter Form 
nachzuweisen (Fotos, Rechnungen, 
Kostenvoranschläge, Ortseinsicht 
etc.).
Die Bewilligungsbehörde prüft nach 
Bewilligung stichprobenartig oder bei 
begründetem Verdacht, ob aufgrund 
von Versicherungsleistungen eine 
Überkompensation entstanden ist. 
Hierfür kann sie ergänzende Unterla-
gen, etwa Kontoauszüge, Schadens-
aufstellung oder Kaufbelege beim 
Zuwendungsempfänger anfordern.

 
9.  Nebenbestimmungen 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung 
des unter 2.) dargestellten Zuwen-
dungszwecks verwendet werden.
Im Falle ihrer zweckwidrigen Verwen-
dung unterliegt die Zuwendung der 
Rückforderung.
Der Zuwendungsempfänger hat un-
verzüglich mitzuteilen, wenn er nach 
Antragstellung weitere Hilfen oder 
Versicherungsleistungen erhält.
Belege und sonstige mit der Förde-
rung zusammenhängende Unterlagen 
sind vom Zuwendungsempfänger 
fünf Jahre (beginnend ab Bewilligung) 

aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerlichen oder anderen Vorschrif-
ten eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist. 
Die einschlägigen Bücher, Belege 
und Schriften sind auf Verlangen zur 
Prüfung vorzulegen.
Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, 
die Verwendung der Mittel jederzeit 
zu überprüfen.

Diese Nebenbestimmungen sind in 
den Bewilligungsbescheid aufzuneh-
men.

10. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 
31. Mai 2024 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2025 außer Kraft.

Regensburg, 20. Juni 2024
Stadt Regensburg

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin

Der Jahresabschluss von Theater Re-
gensburg in seiner Rechtsform als Kom-
munalunternehmen liegt für die Spielzeit 
2022/2023 vor und kann ab dem 08. Juli 
sieben Tage lang beim Theater Regens-
burg, Bismarckplatz 7 bei Herrn Christian 
Stang eingesehen werden.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers
An die Theater Regensburg AöR,  
Regensburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der 
Theater Regensburg AöR, Regensburg, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. 
August 2023 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. September 2022 bis zum 31. August 
2023 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
Theater Regensburg AöR, Regensburg, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Septem-
ber 2022 bis zum 31. August 2023 
geprüft. Durch Art. 107 BayGO wurde 
der Prüfungsgegenstand erweitert. Die 
Prüfung erstreckt sich daher auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kom-
munalunternehmens i. S. v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse

• entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen handelsrechtlichen 
bzw. landesrechtlichen Vorschriften so-
wie den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
August 2023 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Septem-
ber 2022 bis zum 31. August 2023 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser La-
gebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen bzw. landesrechtlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklä-
ren wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Offenlegung des Jahresabschlusses von  
Theater Regensburg für die Spielzeit 2022/2023
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
GO Bay unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter und des Verwaltungsrats für 
den Jahresabschluss und den Lage-
bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses, der den deutschen 
handelsrechtlichen bzw. landesrecht-
lichen Vorschriften, den Vorschriften 
der GO Bay sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenste-
hen. Außerdem sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen bzw. landesrechtlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
bzw. landesrechtlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich 
für die Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen bzw. 
landesrechtlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesent-
liche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
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sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des La-
geberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage 
der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu 
den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftso-
rientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwa-
chung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Regensburg, den 15. Dezember 2023

CM Treuhandgesellschaft  
Regensburg mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Mehltretter  Novikow 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 
09.02.2024, wurde der Jahresabschluss 
des Theaters Regensburg, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Regensburg, zum 
31. August 2023 festgestellt. Ferner wur-
de beschlossen, aus der Kapitalrücklage 
EUR 15.862.891,48 zu entnehmen und 
mit dem Bilanzverlust zum 31.08.2023 
in Höhe von EUR 15.862.891,48 zu 
verrechnen.

Regensburg, 09.02.2024

Sebastian Ritschel Dr. Matthias Schloderer,  
Intendant                 Kfm. Direktor               
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Aufgrund von Art. 1 des Gesetzes über 
das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (ZwEWG) vom 10.12.2007 
(GVBl. S. 864, BayRS 2330-11-B), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.06.2017 
(GVBl. S. 182), erlässt die Stadt Regens-
burg folgende Satzung:

§ 1 
Voraussetzung und Gegenstand der 

Satzung

(1)  In der Stadt Regensburg ist die 
Versorgung der Bevölkerung mit 
ausreichendem Wohnraum zu ange-
messenen Bedingungen besonders 
gefährdet (Wohnraummangellage).

(2)  Die Satzung gilt für die Zweckentfrem-
dung von frei finanziertem Wohnraum 
im Gebiet der Stadt Regensburg.  
Nicht betroffen ist Wohnraum, solange 
für die/den Verfügungsberechtigte/n 
eine Genehmigungspflicht nach 
Art. 16 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3  
Bayerisches Wohnraumförderungsge-
setz (BayWoFG) besteht.

§ 2 
Wohnraum

(1)  Wohnraum im Sinne der Satzung  
sind sämtliche Räume, die zu 
Wohnzwecken objektiv geeig-
net und subjektiv durch die/den 
Verfügungsberechtigte/n bestimmt 
sind. Dazu zählen auch Werks- und 
Dienstwohnungen sowie Wohnheime.

(2)  Objektiv geeignet sind Räume, wenn 
sie (alleine oder zusammen mit ande-
ren Räumen) die Führung eines selb-
ständigen Haushalts ermöglichen. Die 
subjektive Bestimmung (erstmalige 
Widmung oder spätere Umwidmung) 
trifft die/der Verfügungsberechtigte 
ausdrücklich oder durch nach außen 
erkennbares schlüssiges Verhalten.

(3) Wohnraum liegt nicht vor, wenn  

1.  der Raum dem Wohnungsmarkt 
nicht generell zur Verfügung steht, 
weil das Wohnen in einem engen 
räumlichen Zusammenhang an eine 
bestimmte Tätigkeit geknüpft ist 
(z. B. Wohnraum für Aufsichtsper-
son auf Betriebsgelände, Hausmeis- 
terwohnung im Schulgebäude),

2.  der Raum bereits vor dem Inkraft-
treten dieser Satzung und seitdem 
ohne Unterbrechung in baurechtlich 
genehmigter Weise anderen als 
Wohnzwecken diente, wobei das 
Leerstehenlassen von Wohnraum 
nicht als anderer Zweck in diesem 
Sinne gilt, sondern die Wohnraum-
eigenschaft unberührt lässt,

3.  der Raum (noch) nicht bezugsfertig 
ist,

4.  baurechtlich eine Wohnnutzung 
nicht zulässig und auch nicht ge-
nehmigungsfähig ist,

5.  ein dauerndes Bewohnen unzuläs-
sig oder unzumutbar ist, weil der 
Raum einen schweren Mangel bzw. 
Missstand aufweist oder unerträg-
lichen Umwelteinflüssen ausgesetzt 
ist und die Wiederbewohnbarkeit 
nicht mit einem objektiv wirtschaftli-
chen und zumutbaren Aufwand her-
gestellt werden kann. Dies ist stets 
der Fall, wenn die aufzuwendenden 
finanziellen Mittel nicht innerhalb 
eines Zeitraumes von zehn Jahren 
durch entsprechende Erträge aus-
geglichen werden können oder die 
Kosten des Abbruchs zuzüglich der 
Neuerrichtung die eines vergleich-
baren Gebäudes überschreiten, 

6.  der Wohnraum nicht mehr erhal-
tenswürdig ist,

7.  der Raum aufgrund der Umstände 
des Einzelfalls nachweislich nicht 
mehr auf dem Wohnungsmarkt an-
genommen wird, z. B. wegen seiner 
Größe oder seines Grundrisses.

§ 3
 Zweckentfremdung

(1)  Wohnraum wird zweckentfrem-
det, wenn er durch die/den 
Verfügungsberechtigte/n und/oder 
den/die Mieter/in anderen als Wohn-
zwecken zugeführt wird. Eine Zweck-
entfremdung liegt insbesondere dann 
vor, wenn der Wohnraum

1.  zu mehr als 50 v. H. der Gesamtflä-
che für gewerbliche oder berufliche 
Zwecke verwendet oder überlassen 
wird,

2.  mehr als insgesamt acht Wochen 
im Kalenderjahr für Zwecke der 
Fremdenbeherbergung genutzt 
wird,

3.  baulich derart verändert oder in ei-
ner Weise genutzt wird, dass er für 
Wohnzwecke nicht mehr geeignet 
ist,

4. länger als drei Monate leer steht,

5. beseitigt wird (Abbruch).

(2)  Eine Zweckentfremdung liegt nicht 
vor, wenn

1.  Wohnraum leer steht, weil er trotz 
nachweislicher geeigneter Bemü-
hungen über längere Zeit nicht 
wieder vermietet werden konnte,

2.  Wohnraum nachweislich zügig 
umgebaut, instandgesetzt oder 
modernisiert wird oder in naher 
Zukunft veräußert werden soll und 
deshalb vorübergehend unbewohn-
bar ist oder leer steht,

Satzung
der Stadt Regensburg über das Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum (Wohnraumzweckentfremdungssatzung ZeS)

vom
20. Juni 2024
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3.  eine Wohnung durch die/den 
Verfügungsberechtigte/n oder den/
die Mieter/in zu gewerblichen oder 
beruflichen Zwecken mitbenutzt 
wird, insgesamt jedoch die Wohn-
nutzung überwiegt (über 50 v. H. 
der Gesamtfläche) und Räume nicht 
im Sinne von Abs. 1 Nr. 3 baulich 
verändert wurden, 

4.  der Wohnraum mit anderem Wohn-
raum zur weiteren Wohnnutzung 
zusammengelegt oder geteilt wird.

§ 4
Genehmigung

(1)  Wohnraum darf nur mit Genehmigung 
der Vollzugsbehörde anderen als 
Wohnzwecken zugeführt werden.

(2)  Eine Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn vorrangige öffentliche oder 
schutzwürdige private Interessen das 
Interesse an der Erhaltung des betrof-
fenen Wohnraums überwiegen.

(3)  Eine Genehmigung kann erteilt 
werden, wenn dem Interesse an der 
Erhaltung des Wohnraums durch die 
Schaffung von Ersatzwohnraum oder 
durch die Entrichtung einer Aus-
gleichszahlung Rechnung getragen 
wird.

(4)  Die Genehmigung wirkt für und gegen 
den/die Rechtsnachfolger/in; das 
Gleiche gilt auch für Personen, die 
den Besitz nach Erteilung der Geneh-
migung erlangt haben.

(5)  Über den Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung zur Zweckentfrem-
dung nach Abs. 1 bis 3 entscheidet 
die Gemeinde nach Vorliegen aller 
Unterlagen innerhalb einer Frist von 
drei Monaten. Nach Ablauf der Frist 
gilt die Genehmigung als erteilt.

§ 5
Genehmigung aufgrund vorrangiger 

öffentlicher Belange und überwiegender 
privater Interessen

(1)  Vorrangige öffentliche Belange für 
eine Zweckentfremdung sind in der 
Regel gegeben, wenn Wohnraum 
zur Versorgung der Bevölkerung 

mit sozialen Einrichtungen (z. B. für 
Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreu-
ungs- oder gesundheitliche Zwecke) 
oder lebenswichtigen Diensten (z. B. 
ärztliche Betreuung) verwendet wer-
den soll, die gerade an dieser Stelle 
der Stadt dringend benötigt werden 
und für die andere Räume nicht zur 
Verfügung stehen oder nicht zeitge-
recht geschaffen werden können. 

(2)  Überwiegende schutzwürdige private 
Interessen sind insbesondere bei 
einer Gefährdung der wirtschaftlichen 
Existenz gegeben. Diese ist nicht 
gegeben, wenn die Existenz allein 
auf der mit der Zweckentfremdung 
verbundenen Nutzung beruht.

§ 6
Genehmigung gegen Ersatzwohnraum

(1)  Ein beachtliches und verlässliches 
Angebot zur Bereitstellung von Er-
satzwohnraum lässt das öffentliche 
Interesse an der Erhaltung des Wohn-
raums in der Regel entfallen, wenn die 
Wohnraumbilanz insgesamt wieder 
ausgeglichen wird. Etwas anderes 
gilt, wenn aus besonderen Gründen 
im öffentlichen Interesse geboten ist, 
dass ganz bestimmter Wohnraum 
nicht zweckentfremdet wird.

(2)  Ein beachtliches Angebot zur Errich-
tung von Ersatzwohnraum liegt vor, 
wenn die folgenden Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind:

1.  Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet 
der Stadt Regensburg geschaffen.

2.  Der Ersatzwohnraum wird von dem/
der Antragsteller/in der Zweckent-
fremdungsgenehmigung geschaf-
fen.

3.  Der Ersatzwohnraum wird in 
zeitlichem Zusammenhang mit der 
Zweckentfremdung geschaffen 
(kein Ersatzwohnraum „aus dem 
Bestand“ oder „auf Vorrat“).

4.  Der neu zu schaffende Wohnraum 
darf nicht kleiner als der Wohnraum 
sein, der zweckentfremdet wer-
den soll und diesen im Standard 
nicht in einer für den allgemeinen 
Wohnungsmarkt nachteiligen Weise 

unterschreiten. Umgekehrt darf der 
Standard des Ersatzwohnraums 
auch nicht zu hochwertig sein (nicht 
ausgesprochen luxuriöser Wohn-
raum).

5.  Der Ersatzwohnraum steht dem 
allgemeinen Wohnungsmarkt so zur 
Verfügung wie vorher der Wohn-
raum, der zweckentfremdet werden 
soll. Familiengerechter Wohnraum 
darf nur durch ebensolchen Wohn-
raum ersetzt werden.

(3)  Ein verlässliches Angebot zur Errich-
tung von Ersatzwohnraum liegt vor, 
wenn sich seine öffentlich-rechtliche 
Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen 
ergibt und der/die Antragsteller/in 
glaubhaft macht, dass er bzw. sie das 
Vorhaben finanzieren und umsetzen 
kann.

§ 7
Genehmigung gegen Entrichtung von 

Ausgleichszahlungen

(1)  Im Einzelfall kann auch durch eine ein-
malige oder laufende Ausgleichszah-
lung erreicht werden, dass das öffent-
liche Interesse an der Erhaltung eines 
bestimmten Wohnraums hinter das 
Interesse an einer Zweckentfremdung 
zurücktritt. Mit der Ausgleichszahlung 
sollen die durch die Zweckentfrem-
dung bedingten Mehraufwendungen 
der Allgemeinheit für die Schaffung 
neuen Wohnraums teilweise kom-
pensiert und so ein Ausgleich für den 
Verlust an Wohnraum geschaffen 
werden. Die Ausgleichsbeträge sind 
zweckgebunden ausschließlich für 
die Schaffung neuen Wohnraums zu 
verwenden.

(2)  Die Berechnung der einmaligen Aus-
gleichszahlung orientiert sich an den 
Durchschnittskosten für die Erstellung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum.

(3)  Bei nur vorübergehendem Verlust 
von Wohnraum kommt eine laufende, 
monatlich zu entrichtende Ausgleichs-
zahlung in Höhe der ortsüblichen 
Vergleichsmiete (netto, kalt, ermittelt 
nach geltendem Mietspiegel der Stadt 
Regensburg) für den zweckentfrem-
deten Wohnraum in Betracht.
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(4)  Die Ausgleichszahlung kommt als 
alleinige Ausgleichsmaßnahme oder 
als ergänzende Maßnahme (bei noch 
nicht ausreichender anderweitiger 
Kompensation, insbesondere zu ge-
ringem Ersatzwohnraum) in Betracht.

(5)  Der/die Antragsteller/in muss glaub-
haft machen, dass er/sie zur Leistung 
der Ausgleichszahlung bereit und im 
Stande ist.

§ 8
Nebenbestimmungen

(1)  Die Genehmigung zur Zweckentfrem-
dung von Wohnraum kann befristet 
und unter Auflagen erteilt werden. 
Die Nebenbestimmungen sind in den 
Bescheid aufzunehmen, um Geneh-
migungshindernisse auszuräumen, 
die Zweckentfremdung so gering wie 
möglich zu halten oder den im Einzel-
fall vorliegenden Interessenausgleich 
rechtlich zu sichern.

(2)  Ist aufgrund einer Nebenbestimmung 
die Wirksamkeit einer Genehmigung 
erloschen, so ist der Raum wieder als 
Wohnraum zu behandeln und Wohn-
zwecken zuzuführen.

§ 9
Negativattest

Bei Maßnahmen, für die eine Genehmi-
gung nicht erforderlich ist, weil Wohn-
raum nicht vorhanden ist oder keine 
Zweckentfremdung entsprechend § 3 
Abs. 2 vorliegt, ist auf Antrag ein Nega-
tivattest auszustellen.

§ 10
Anhörung der Mieterinnen und Mieter

Die Genehmigungsbehörde hat vor der 
Genehmigung der Zweckentfremdung 
von Wohnraum die Mieter/innen anzuhö-
ren. Über eine erteilte Genehmigung sind 
diese zu unterrichten.

§ 11
Auskunftspflicht und Betretungsrecht

(1)   der Grundlage des Art. 3 Satz 1 
ZwEWG haben die dinglich Verfü-

gungsberechtigten, Besitzer/innen, 
Verwalter/innen und/oder Vermittler/
innen der Behörde die Auskünfte zu 
geben und die Unterlagen vorzulegen, 
die erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Vorschriften des Gesetzes 
und dieser Satzung zu überwachen; 
sie haben dazu auch den von der 
Stadt beauftragten Personen zu er-
möglichen, zu angemessener Tages-
zeit Grundstücke, Gebäude, Woh-
nungen und Wohnräume zu betreten. 
Die Auskunftspflichtigen haben auch 
Tatsachen offen zu legen, die geeignet 
sind, eine Verfolgung wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrig-
keit herbeizuführen. Jedoch darf eine 
Auskunft, die ein Auskunftspflichtiger 
gemäß seiner Verpflichtung nach 
Satz 1 erteilt, in einem Strafverfahren 
oder in einem Verfahren nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
gegen den Auskunftspflichtigen 
oder einen in § 52 Abs. 1 der StPO 
bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Auskunftspflichtigen 
verwendet werden. Satz 1 gilt auch für 
Diensteanbieter im Sinne des Teleme-
diengesetzes.

(2)  Auf der Grundlage des Art. 5 ZwEWG 
und dieser Satzung wird das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung eingeschränkt (Art. 13 GG, 
Art. 106 Abs. 3 BV).

§ 12
Anordnungen

(1)  Befugnisnorm für Anordnungen ist 
Art. 3 Abs. 2 ZwEWG. 

(2)  Ist eine Zweckentfremdung auch 
nachträglich nicht genehmigungsfä-
hig, kann der/dem Verfügungsberech-
tigten und dem/der Nutzer/in aufgege-
ben werden, die Zweckentfremdung in 
angemessener Frist zu beenden und 
den Wohnraum wieder Wohnzwecken 
zuzuführen.

(3)  Ist Wohnraum unbewohnbar ge-
worden, kann eine Instandsetzung 
angeordnet werden, wenn sie mit 
einem vertretbaren Aufwand möglich 
ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die 
Instandsetzung und/oder Instandhal-
tung einen Aufwand erfordern würde, 
der nur unerheblich hinter den Kosten 

eines vergleichbar großen Neubaus 
zurückbleibt.

(4)  Klagen gegen Verwaltungsakte zum 
Vollzug dieser Satzung haben keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Mit einer Geldbuße bis zu 
500.000 Euro kann nach Art. 4 Satz 1 
ZwEWG belegt werden, wer ohne die 
erforderliche Genehmigung Wohn-
raum für andere als Wohnzwecke 
verwendet oder überlässt.

(2)  Mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro 
kann nach Art. 4 Satz 2 ZwEWG 
belegt werden, wer entgegen § 11 
Abs. 1 ZeS Auskünfte nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt 
oder Unterlagen nicht oder nicht voll-
ständig vorlegt.

(3)  Eine nach Art. 4 ZwEWG begangene 
Ordnungswidrigkeit wird durch eine 
nachträgliche Genehmigung nicht 
geheilt.

§ 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am 16. Juli 2024 
in Kraft.

(2)  Diese Satzung tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2025 außer Kraft.

Regensburg, 20. Juni 2024 
Stadt Regensburg 

Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
Oberbürgermeisterin
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Öffentliche Ausschreibungen

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
24 E 049 – Planungsleistungen für 
Verkehrsanalgen nach §§ 45 ff. i.V. m. 
Anlage 13 HOAI 2021 und Ingenieurbau-
werke nach §§ 41 ff.i. V. m. Anlage 12 
HOAI 2021
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 26.06.2024

24 E 061 – BIM-Management
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 21.06.2024

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

24 E 065 – Sanitärinstallation DIN 18381 
und Druckluftversorgungsanlage
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 21.06.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
24 A 073 – Verkehrswegebau

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de und www.regensburg.de/
vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
24 E 050 – Technische Ausrüstung der 
Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8 gemäß 
Paragraph 53 ff HOAI
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 18.06.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de.

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
24 A 078 – Rahmenvereinbarung über  
die Lieferung von Abfallbehältern
24 A 081 – Teilsanierung der Atem-
schutzübungsanlage
24 A 070 – Lieferung eines Mähgutan-
hängers

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:


